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Entschädigung von Opfern extremistischer Übergriffe 
Mitglieder-Info 18/2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesamt für Justiz hat die Geschäftsstelle mit Schreiben vom 23.03.2015 da-
rüber informiert, dass der Bundestag auch für das Haushaltsjahr 2015 Mittel zur Ent-
schädigung von Opfern extremistischer Übergriffe zur Verfügung gestellt hat. Diese 
Härteleistungen werden seit 2010 nicht nur für Opfer rechtsextremistischer Gewaltta-
ten gewährt, sondern auch Opfern extremistischer Übergriffe anderer Art bewilligt. 

Ich habe das Schreiben des Bundesamtes für Justiz als Anlage beigefügt. Dem 
Schreiben sind auch das aktuelle Merkblatt sowie ein Antragsformular beigefügt. 
Merkblatt und Antragsformular können auch auf der Internetseite des Bundesjustizam-
tes abgerufen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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